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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Der Name der bekannten und mit Potsdam verbundenen Künstlerin Carola Buhlmann, wird 
in den Straßennamenpool der Landeshauptstadt Potsdam aufgenommen. 
 
 
Begründung: 
 
Die bekannte Potsdamer Künstlerin Carola Buhlmann (1926 -2014), die auch durch die 
Familie Grün und viele weitere Keramikarbeiten in der Stadt breite Anerkennung genießt, 
wird Namensgeberin einer repräsentativen Straße, vorzugsweise im Bereich Neu Fahrland 
oder Umgebung, die ihrer Bedeutung und Anerkennung für Potsdam entsprechend 
Rechnung trägt. 
 
Die Benennung einer abgelegenen kleinen Straße an ihrem einstigen Wohn- und Arbeitsort, 
kommt Ihrer Bedeutung und Anerkennung nicht nach. 
Als Künstlerin und Frau soll sie Namensgeberin eine relevanten Straße werden, so wie ihre 
Werke relevante Bedeutung im Potsdamer Straßenbild und darüber hinaus entfalten.    
 
Anlagen: 

1 Stellungnahme der Verwaltung öffentlich 
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